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1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1. Grundsatz 
Das Hallenbad des Schweizer Paraplegiker-Zentrums Nottwil bietet den Gästen die Gelegenheit zu 
sportlichen Wasseraktivitäten zu den vorgegebenen Zeiten. Das Hallenbad ist während den öffentlichen 
Schwimmzeiten, mit einer vorgängigen Reservation oder in einer bereits angemeldeten Gruppe zu nutzen. Im 
Interesse aller Gäste und zur Sicherstellung eines reibungslosen und sauberen Betriebes sind alle Gäste an 
folgendes Benutzerreglement gebunden. 

Jegliche Handlungen gegen dieses Reglement sowie gegen die gute Sitte sind zu unterlassen. 

1.2. Kontaktdaten 

Vermietung Tickets, Informationen, Unterhalt 

Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
Anlasskoordination SPZ 
Guido A. Zäch Strasse 1 
CH-6207 Nottwil 

Telefon: 041 939 56 99 
E-Mail: anlasskoordination@paraplegie.ch 

Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
Empfang 
Guido A. Zäch Strasse 1 
CH-6207 Nottwil 

Telefon: 041 939 54 54 
E-Mail: empfang.spz@paraplegie.ch 

1.3. Informationen 
www.paraplegie.ch/hallenbad 

1.4. Parking 
Es steht ein kostenpflichtiges Parkhaus zur Verfügung. Bitte beachten Sie das gültige Parkhausreglement. 

2. Nutzungsbestimmungen 

2.1. Öffnungszeiten 
Die Öffnungszeiten sind gemäss der einzelnen Vereinbarungen einzuhalten. 

• Für Reservationen ist die Anlasskoordination SPZ zuständig. 

• Schwimmzeiten für Rollstuhlfahrer, die Öffentlichkeit, pensionierte ehemalige Mitarbeitende SPG 
sowie Angehörige von Patienten inkl. Öffnungszeiten an Feiertagen gemäss dem Dokument 
„Info-Blatt öffentliches Schwimmen SPZ Nottwil“ oder www.paraplegie.ch/hallenbad. 

• Mitarbeitende SPG finden zusätzliche Zeiten im Intranet - Sport 

• Alle Benutzer sind gebeten, das Schwimmbecken bis 21.15 Uhr und die Garderoben bis spätestens 
21.30 Uhr zu verlassen. 

Alle zwei Jahre wird eine Gesamtrevision der technischen Anlagen, Garderoben und des Hallenbades 
durchgeführt. Während dieser Zeit sind Schwimm- und Therapiebecken leer und das Hallenbad 
geschlossen. Dauer und genauer Zeitpunkt dieser Revision wird frühzeitig bekannt gegeben. 

2.2. Nutzungseinschränkungen 
• Für angemeldete Gruppen 

Ausfalldaten werden jeweils bis zum 30. November für das folgende Jahr bekannt gegeben. Über 
weitere Daten erfolgt eine schriftliche Mitteilung bis spätestens am 15. des Vormonats. 

Kurzfristig gemeldete Annullationen seitens Mieter werden gemäss AGB verrechnet. 

• Für Mitarbeitende SPG, Hotelgäste Hotel Sempachersee, Gäste der Studios GZI und 
Kantonsstrasse, pensionierte ehemalige Mitarbeitende SPG, sowie Angehörige und Kinder von 
Patienten wird ca. eine Woche im Vorfeld ein Anschlag am Eingang des Hallenbades mit den 
Nutzungseinschränkungen publiziert. 
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2.3. Tarife/Rückerstattung/Kündigung 
Die aktuellen Eintrittspreise entnehmen Sie bitte den entsprechenden Preislisten. Tickets sind am Empfang 
SPZ oder im Webshop erhältlich. 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.paraplegie.ch/hallenbad. 

2.4. Externe Gruppen 
Es gilt die separate Weisung "Regelung für Reservationen von Schwimmbahnen" 

2.5. Aufsicht 
Das Hallenbad hat keine konstante Wasseraufsicht. Die Benutzung erfolgt ausschliesslich auf eigenes 
Risiko. Die Unfall-, Diebstahl- und Haftpflicht-Versicherung ist Sache der Benutzer. Eine Aufsichtsperson 
muss eigenständig pro Gruppe gestellt werden. Diese Person muss das SLRG Brevet-I oder Igba Pro mit 
Rettungsschwimmen/Wiederholungskurs und einen gültigen CPR-Kursnachweis haben. 

2.6. Regelungen 
Es gilt die "Hallenbad-Ordnung SPZ" im Eingangsbereich des Hallenbades. 

2.7. Fundgegenstände 
• Fundgegenstände wie Badekleider, Badetücher,Kleider, Schuhe, Rucksäcke, Sporttaschen, werden 

vier Wochen in einer Fundkiste im Aufsichtsbüro aufbewahrt. 

• Schmuck, Schlüssel, Brillen und andere Wertgegenstände werden sofort an den Empfang SPZ 
gebracht. 

• Bei Grossanlässen im Hallenbad werden die Fundgegenstände separat gesammelt.  

2.8. Diebstahl 
Diebstähle werden mithilfe des Diebstahl-Formulares erfasst. Sollte keine Schwimmaufsicht vor Ort sein, 
wenden Sie sich bitte an den Empfang SPZ. Das ausgefüllte Formular wird von der Aufsicht an den 
Sicherheitsbeauftragten SPZ weiter geleitet. 

3. Schlussbestimmungen 

Diese Betriebsordnung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit den Verhältnissen 
oder speziellen Anforderungen angepasst werden.  
 
Wünsche oder Beschwerden können dem anwesendem Personal mitgeteilt werden. Für schriftliche 
Rückmeldungen steht an der Kasse ein Feedback-Formular zur Verfügung. 

4. Gültigkeitsbereich und Inkraftsetzung 

Das vorliegende Reglement ersetzt das Reglement vom November 2021 und hat ab sofort Gültigkeit in 
sämtlichen Tochtergesellschaften der Schweizer Paraplegiker-Gruppe. 
 

Schweizer Paraplegiker-Gruppe 

   
Janina Iten 
Sportkoordination SPZ 

Dirk Steglich 
Leiter Empfang & Anlässe 

Daniel Hauri 
Leiter Technik und Sicherheit 

 

Nottwil, 11.07.2025 


